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Faktenblatt Entlastungspaket 2027: Massnah-
men im Eigenbereich 
Die Bundesverwaltung soll mit Kostenreduktionen im Umfang von 300 Millionen Fran-
ken an das Entlastungspaket beitragen. Dabei kommt ein 3-Säulen-Prinzip zur An-
wendung, rund 180 Millionen Franken sollen beim Personal primär in Säule 1 und 3 
umgesetzt werden:   

Säule 1: Besoldung und Anstellungsbedingungen des Bundespersonals 
Rund 100 Millionen Franken sollen durch Anpassungen bei der Besoldung und den 
Anstellungsbedingungen des Bundespersonals eingespart werden. Ab 2026 werden 
hierzu Kürzungen im Umfang von 70 Millionen Franken umgesetzt. Diese umfassen 
unter anderem eine Reduktion der Lohnmassnahmen sowie Kürzungen bei den Leis-
tungsprämien (siehe Medienmitteilung vom 19.2.2025).  

An der Sitzung vom 25. Juni 2025 hat der Bundesrat die verbleibenden Massnahmen 
im Umfang von 35 Millionen Franken beschlossen, die ab 2027 weitere Entlastungen 
bringen. So wird der Ferienanspruch der Mitarbeitenden der Bundesverwaltung ab 
dem 60. Altersjahr von heute sieben Wochen ab 2027 gekürzt. 2027 und 2028 wird 
diese Kürzung einen Ferientag betragen, ab 2029 dann drei Ferientage. Die Höhe der 
Treueprämien wird ab dem 20. Dienstjahr von heute einem Monatslohn auf einen hal-
ben Monatslohn reduziert. Zudem unterbreitet das EFD dem Bundesrat bis Ende 
September 2025 einen Vorschlag, um den Finanzplan im Bereich der beruflichen Vor-
sorge um 15 Millionen zu entlasten. Mit diesen und bereits früher beschlossenen 
Massnahmen kann das Entlastungsziel von 100 Millionen Franken erreicht werden. 

Säule 2: IKT-Bereich steht bei Querschnittsmassnahmen im Fokus 

Mit Querschnittsmassnahmen können ab 2028 jährliche Einsparungen in der Höhe 
von rund 23 Millionen Franken erreicht werden. Der Bundesrat hat in den letzten Wo-
chen verschiedene Massnahmen beschlossen:  

• Der grösste Teil aus der Säule 2 kommt aus dem IKT-Bereich. Es soll bei-
spielsweise eine einheitliche Referenz-Architektur für Fachanwendungen der 
Bundesverwaltung geschaffen oder geprüft werden, ob die Büroautomation auf 
einen reinen Cloud-Betrieb umgestellt werden könnte. Durch diese Standardi-
sierung können die Betriebskosten gesenkt werden. Auch sollen bei IT-Be-
schaffungen Synergiepotenziale stärker genutzt und Fachanwendungen stan-
dardisiert werden. Zudem soll ein Teil der externen IKT-Mitarbeitenden beim 
Bund angestellt werden, was zwar die Anzahl Bundesstellen erhöht, aber die 
Kosten reduziert.  

• Mengenreduktionen und Effizienzsteigerungen bei Übersetzungen. 
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• Zentralisierungen operativer Tätigkeiten im Personalwesen und in den Finan-
zen. So sollen beispielsweise die operativen Finanztätigkeiten der noch nicht 
zentralisierten Departemente (UVEK, WBF, EDI, zivile Ämter des VBS) im be-
reits bestehenden Dienstleistungszentrum des EFD zentralisiert werden. 

• Einsparungen bei Publikationen. 

• Prüfung einer Reduktion der Anzahl Personensicherheitsprüfungen. 

Säule 3: Aufgabenverzichte und Effizienzsteigerungen in den Departementen 

Der Bundesrat hat die Sparvorgaben aus der dritten Säule von insgesamt 180 Millio-
nen Franken linear auf die Departemente verteilt. Die Armee ist von dieser Kürzung 
ausgenommen, weil das Parlament ihr im Rahmen des Budgets 2025 bereits einen 
separaten Sparauftrag erteilt hat. Die Umsetzung und Konkretisierung der Massnah-
men liegen in der Verantwortung und grossmehrheitlich in der Zuständigkeit der De-
partemente und der Bundeskanzlei. Der Bundesrat lässt prüfen, die Leitung des 
Felslabors auf dem Mont Terri abzugeben und auf den funktionalen Ersatz des Mel-
desystems Vulpus zu verzichten. Wenige Massnahmen erfordern zudem Gesetzes-
änderungen. So will der Bundesrat etwa künftig auf den Legislaturfinanzplan und auf 
Beiträge an die Obstverwertung verzichten.  

Die verschiedenen Massnahmen werden nun konkretisiert. Im Rahmen der Botschaft 
soll detailliert über die Massnahmen im Eigenbereich informiert werden. 

 


